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21. Gesetz: Besoldungsordnung 1967; Änderung. 

21. 

Gesetz vom 28. Jänner 1983, mit dem die 
Besoldungsordnung 196 7 geändert wird 

(22. Novelle zur Besoldungsordnung 1967) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

Die Besoldungsordnung 1967, LGBL für Wien 
Nr. 18/1967, in der Fassung der Landesgesetze 
LGBI. für Wien Nr. 30/1967, 34/1967, 26/1968, 
45/1969, 15/1971, 4/1972, 10/1972, 6/1973, 
18/1974, 55/1974, 24/1976, 9/1977, 28/1977, 
7/1978, 26/1978, 6/1979, 13/1980, 30/1980, 
7/1981, 29/1981 und 7/1982 wird wie folgt geän
dert: 

1. § 5 Abs. 2 lit. c hat zu lauten: 

„c) die Barbezüge mit Ausnahme der Fahrtko
stenvergütung, die Verpflegung, die Abfin
dung für die Verpflegung, der Familienunter
halt~ die Wohnkostenbeihilfe - soweit sie 
den Betrag der Wohnungsbeihilfe nach dem 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 229/1951 ubersteigt 
- und die Pauschalentschädigung nach dem 
Heeresgebührengesetz, BGB!. Nr. 15211956, 
in der Fassung des Gesetzes BGB!. 
Nr. 285/1982 sowie gleichartige Bezüge 
nach dem Zivildienstgesetz und die Geldlei
stungen nach § 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes 
über die Entsendung von Angehörigen des 
Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Aus
land, BGBI. Nr. 233/1965." 

2. § 24 Abs. 8 hat zu lauten: 

„(ll) Den Sozialarbeitern der Verwendungsgrup
pe C gebühn eine Dienstzulage für Sozialarbeiter." 

·12, 3 3. Die Anlagen 2 und 3 zur Besoldungsordnung 
J 967 erhalten die Fassung gemäß den Beilagen. 

Artikel II 

Bei Beamten, die vor dem 1. Jänner 197 2 aus 
dem Dienststand ausgeschieden sind und in deren 
ruhegenußfähigem Monatsbezug eine Pflege
dienst-Chargenzulage enthalten ist, ist dem ruhege
nußfähigen Monatsbezug die Pl1egedienst-Char
genzulage statt mit den Beträgen gemäß Z 3 der 

Anlage 3 zur Besoldungsordnung 1967 mit folgen
den Beträgen zugrunde zu legen: 

l 460 S für Lehrassistenten, 
Lehrhebammen> 
Lehrschwestern (Lehrpfleger), 
Lehrvorsteher (Lehroberinnen), 
Leitende Lehrassistenten, 
Oberassistenten, 
Oberhebammen, 
Oberinnen, 
Oberschwestern (Oberpfleger), 
Pflegevorsteher, 
Schuloberinnen; 

874 S für Stationsassistenten, 
Stationshebammen, 
Stationsschwestern (Stacionspfle-
ger). 

Artikel III 

Bei Beamten, die vor dem 1. Jänner 1972 aus 
dem Dienststand ausgeschieden sind und in deren 
ruhegenußfähigem Monatsbezug eine Dienstzulage 
für den gehobenen medizinisch-rechnischen Dienst 
enthalten ist, ist dem ruhegenußfähigen Monatsbe
zug diese Dienstzulage statt mit den Beträgen 
gemäß Z 6 der Anlage 3 zur Besoldungsordnung 
1967 mit folgenden Beträgen zugrunde zu legen: 

In der Dienstklasse III, 
Gehaltsstufen l bis 4 .............. . 
Gehaltsstufen 5 bis 8 ............. , . 
ab Gehaltsstufe 9 ........ , ........ . 

in den Dienstklassen IV und V ........ . 

Artikel IV 

797 s, 
1 192 s, 
1 392 s, 
1 588 s. 

Bei Beamten, die vor dem 1. Jänner 1973 aus 
dem Dienststand ausgeschieden sind und in deren 
ruhegenußfähigem Monatsbezug eine Feuerwehr
Chargenzulage enthalten ist, ist dem ruhegcnußfä
higen Monatsbezug die Feuerwehr-Chargenzulage 
statt mit den Beträgen gem§ß Z 11 und 12 der 
Anlage 3 zur Besoldungsordnung 1967 mit folgen
den Beträgen zugrunde zu legen: 

1 631 S fur Hauptbrandmeister; 
1 020 S filr Oberbrandmeister; 

514 S für Brandmeister, 
Inspektions-Rauchfangkehrer, 
Löschmeister. 








